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Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung des Studierendenparla-

ments

Liebe MdSP,

liebes Präsidium,

das Studierendenparlament der RWTH Aachen möge beschließen:

Beschlusstext

Ersetze § 35 Inkrafttreten Satz 1 der Geschäftsordnung durch:

Diese Geschäftsordnung wird durch das Präsidium des Studierendenpar-

laments unterzeichnet und durch Aushang in den Räumlichkeiten des AStA

veröffentlicht. Zusätzlich wird sie elektronisch veröffentlicht. Sie tritt unmittel-

bar mit Veröffentlichung in Kraft.

Änderungsdarstellung

Diese Geschäftsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der

RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Diese Geschäftsordnung wird von dem bzw. der Vorsitzenden des Studie-

rendenparlaments unterzeichnet und durch Aushang in den Räumlichkeiten

des AStA veröffentlicht. Zusätzlich wird sie elektronisch veröffentlicht. Sie

tritt unmittelbar mit Veröffentlichung in Kraft.

Begründung

Nach SP73-E019 gilt die Geschäftsordnung nicht mehr offiziell als Ergän-

zungsordnung der Satzung, sodass sie nicht mehr in den Amtlichen Be-

kanntmachungen der Universität veröffentlicht werden muss. Logische Schluss-

folgerung daraus ist, dass das Studierendenparlament die Geschäftsord-

nung selbst veröffentlichen muss. Mit diesem Antrag steht das gleiche noch-

mal in der Geschäftsordnung und die Geschäftsordnung widerspricht nicht

mehr der nun geänderten Satzung.

Viele Grüße
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Annika Richter


